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§ 12 W-VGWG Kontrolle der
Arbeitsleistung

 W-VGWG - Verwaltungsgericht Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Im Rahmen der Leitungsbefugnis ist die Präsidentin bzw. der Präsident berechtigt, vierteljährlich – in begründeten

Einzelfällen jederzeit – eine Aufstellung über Anzahl und Art der im Protokoll als noch nicht erledigt aufscheinenden

und der erledigten Fälle erstellen zu lassen, aus welcher das Datum des Einlangens des Geschäftsstückes, der

Verfahrensgegenstand, das Datum der Verkündung der Entscheidung und das Datum der schriftlichen Erledigung

ersichtlich sind.

(2) Weist die Aufstellung Fälle auf, die länger als die gesetzlich vorgesehene Erledigungszeit anhängig sind, kann die

Präsidentin bzw. der Präsident hinsichtlich dieser Fälle einen Berichtsauftrag erteilen. Dieser Auftrag verp8ichtet das

betre9ende Mitglied des Verwaltungsgerichtes Wien sowie die betre9ende Landesrechtsp8egerin bzw. den

betre9enden Landesrechtsp8eger zur Erstellung einer auf den Einzelfall bezogenen Darstellung der Gründe, aus

denen die Verkündung der Entscheidung und die Ausfertigung der schriftlichen Erledigung bisher unterblieben sind.

(3) Die Präsidentin bzw. der Präsident kann zu jedem Fall insgesamt zwei Berichtsaufträge erteilen. Der zweite Auftrag

kann frühestens drei Monate nach dem ersten Auftrag erteilt werden.

(4) Sind die in den Berichtsaufträgen angeführten Gründe für die fehlende Erledigung nicht schlüssig und ergibt sich

daraus oder aus anderen Tatsachen der Verdacht einer Dienstp8ichtverletzung, hat die Präsidentin bzw. der Präsident

gemäß § 13 des Wiener Verwaltungsgericht-Dienstrechtsgesetzes vorzugehen.
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